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A. Kirchliche Gesetze, Verordmmgen und
Verftlgiin 
"·•. ' gen

Nr. 1) Vokationsordnung vom 5.3.1994 und Dmchführungsb<!Stim
mung zur Vokadomordnung vom 21.6.1994

Konsistorium Greifswald, den 20.9.1994
S 30802 • d) 39/94

Zwischen der Evangwsch-Lutherischen Landeskirche Mecldenbwgs und.
der Pommerschen Evangelischen Kirche wurde am 5.3.1994 eine
Vokationsordnung vereinbart, die die Kriterien zw Erteilung einer Vokation
für evangelischen Religionsunterricht beinhaltet. Für den Bereich der Pom
merschen Evangelischen Kirche gilt dazu die Durchfilhrungsbestimmungzw
Vokationsordnung vom 5.3.1994 vom 21. Juni 1994.

Harder
Konsistori�räsident

Pommersche Evangelische Kirche
Evanglisch-Lutherische Landeskirche Mecldenbwgs

VOKATIONS · ORDNUNG

§1

(1) Evangelischer Religionsunterricht wird in Mecklenburg-Vorpommern
gemäßArtikd 7 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
sowie der Verfusung und den gesettlichen Bestimmungen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in Obereinstimmung mit den Grundsätzen der
evangelischen Kirchen enei!t.

(2) Die Volwionzur Eneilung desevangelischenRdigionsunterrichtesistein
Ausdruck der Mitverantwortung der Evang.-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche (Landeskirchen)
• unbeschadet der stlladichen Schulaufsicht - fll.r den evangwschen Religions
unterricht in Mecklenburg-Vorpommern.

(3) Mit der Vokation iibernehmen Religionslehrer die Verpflichtung, evan
gellschen Religionsunterricht in Obereinstimmung mit den Grundsätzen der
Landeskirchen zu erreilen. 1)
Die Landeskirchen sagen mit der Vokation den Religionslehrern den Rück
halt ihrer Gemeinschaft, fachliche Förderung und Unterstützung fll.r die
veranrwortliche Wahrnehmung ihres Dienstes zu.

(4) Ober die Vokation wird eine Urkunde ausgestellt.

§2

(1) Die Vokation erfolgt durch die Landeskirchen. Sie se121: die Lehrbefähi
gung fll.r das Fach Evangelische Religion voraus.

(2) Die Volwion kann erfolgen:

a) nach der zweiten Staatsprüfung für das Fach Evangelische Religion,
6) nach Prüfungen, die im Ergebnis von staatlichen oder kirchlichen Aus- und
Weiterbildungen für das Fach Evangelische Religion erfolgreich abgelegt
wurden und der zweiten Sraarsprüfung entsprechen,
c) in begründeten Ausnahmeflillen.

§3

(l) Die Vokation erfolgt aufAntr..g.

(2) Der Antragsteller muß einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
· Deutschland angehören.

1) Vgl, �nkonzcpt !llrda, Fach Ev,ngeluchc Rtligion in Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 
zur Vere.in�r',gdc:r Pommer.5chen Evin.gdi.sdiru lG:che tll)1! llet Ev-.ng,-Lu:hcrischn) Landeskir
che Mecklenburgs ,.Zurn Ve�ränd.rus, zur Einrichtung und zur Hcglciruri.g <fe5 'otdentlidtcn 
Lehdiicha' &.ligion• vum 12.31992.) 

(3) Besteht keine Zugehörigkeit gemäß Abs. 2 jcdocli die Zugehörigkeit zu
einer weiteren Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Chrisdicher Kirchen
in Deutschland, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Vokation .
erteilt werden.

Die Landedciichen bestätigen in der Regel die Vokation dwch eine andere
Glicdkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland.

§5

(1) Der :'okation kann aufAnuag eine befi:istete vorläufige Beauftragung der.
Landeskirchen zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht voraus
gehen.

(2) Die vorläufige Beauftragung zur Erteilung des evangelischen Religionsun
terrichts erlolgt schriftlich.

(I) Die Vokation wird durch Entscheidung der zusdlndigen Landeskirche
widerrufen, wenn Gründe vorliegen, die zu ihrer Versagung geführt hätten.

(2) Die Vokation wird durch Feststellung der zuständigen Landeskirche
unwirksam, wenn die Voraus:set7.Utigen des§ l Abs. 3 Satz 1 oder des§ 3 Abs.
2 und Abs. 3 nicht mehr gegeben sind oder wenn der Inhaber der Vokations
urkunde gegenüber der zusdlndigen Landeskirche erklärt, daß er keinen
Rdigionsunterrich t mehr erreilen wird.

Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gdten jeweils in der männlichen
und der weiblichen Form.

§8

(1) Die Landeskirchen erlassen zu dieser Ordnung Ausführungsbestimmun
gen.

(2) Diese Ordnung tritt mit Wukung vom 15. März 1994 in Kraft. Sie wird
nach fünf Jahren überprüft.

Schwerin, den 5. März 1994 (LS.)

Grei&wand, den 5. März 1994 (LS.)

Die Kirchenleitung
Stier
Landesbischof

Die Kirchenleitung
Berger
Bischof

Durdafilh.nmgsbatimmung zur VokatioDSOrdnuag vom
5. Min 1994 vom 21. Juni 1994

Zur Durchfuhrung der gemeinsamen Vokationsordnung der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangeli
schen Kirche vom 5. Män 1994 hat das Konsistorium der Pommerschen
Evangelischen Kirche gemäß § 8 Abs. 1 der Vokatlonsordnung folgende
Regelungen beschlo,;sen:

'§1

Die Vokation gemäß § 2 Absatz 2 Buchstabe c kann nur erfolgen, wenn die
Schulaufsichtsbehörde nicht wider.spricht,

§2

(zu§ 3 Absatz l der Vokationsordnung)

(1) Die Vokation erfolgt auf Vorschlag der Schulabteilung durd1 das
Konsistorium, Die Vokation wird zu dem in der Urkunde bezeichneten
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Zeitpunkt, jedoch fruhestens mit der Aushändigung der Urkunde "�rksam. 
Der Entscheidung soll die Teilnahme des Antragstellers an einer 
Vokationstagung vorausgehen. 

(zu§ 3 Abs. 2 der Vokationsordnung} 

(2) Der Antragsteller hat mit dem Antrag ein pfarramcliches Zeugnis seiner 
Kirchengemeinde vorzulegen.

(zu § 3 Absatz 3 der Vokationsordnung} 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag neben einem Zeugnis seiner Kirche eine
schriftliche Erklärung darüber beizufügen, daß er den Rdigionsunterricht in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Landeskirchen erteilen und im
Religionsunterricht nicht für Sonderlehren werben wird. 

§3 

\zu§ 4 der Vokationsordnung) 

Die Porrunersche Evangelische Kirche erkennt die Vokation aller Gliedkir
chcn der Evangelischen Kirche in Deutschland an. 

§4 

(zu § 5 der Vokation.sordnung) 

( 1) Die vorläufige Beauftragung wird durch die Schulabteilung beim Konsi
storium der Pommerschen Evangelischen Kirche eneilr.

(2) Die vorläufige Beauftragung kann nach der ersten Staatsprüfung für das
Fach Religion, dem erfolgreichen Abschluß entsprechender Aus- und Wei
terbildungsmaßnahmen oder in begründeten Ausnahmefüllen auch ohne die
vorgenannten Vorau.ssetzungen cncilt werden, wenn die Schulaufi.ichtsbe
hörde nicht widerspricht. Die Regelungen des§ 2 Absatz 3 dieser Durchfüh
rungsbestimmung gelten entsprechend.

(3) Die vorbufige ßeauftragung wird in der Regd mit einer Mentoriemng
verbunden.

( 4) Die vorläufige Bea ufi:ragung endet zu dem in der Beauftragung genannten
Zeitpunkt, durch Abbruch oder mit der Unterbrechung der Ausbildung. 

(5) Sie kann widerrufen werden. wenn die Voraussetzungen nicht mehr
gegeben sind, die zu der Beauftragung führten; insbesondere bei Austritt aus
der Kirche. 

§5 
(zu § 6 Ab,arz 1 der Vokationsordnung) 

Zu den Gründen, die zum Widerruf der Vokacion führen, gehört insbeson
dere der Ausrritt aus der Kirche. 

§6

(1) Der Widerruf der Vokation oder der vorläufigen Beauftragung erfolgt
durch die Stelle, die die Vokation oder die vorläufige Beauftragung eneilt hat. 
Vom Widerruf ist die Schulaufsichtsbehörde zu unterrichten.

(2) Der Bescheid über den Widerruf hat schriftlich mit Angabe der Gründe
zu erfolgen. Der Bescheid ist mit der Belehrung darüber zu versehen, daß
innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Bescheides Beschwerde
eingelegt werden kann.

(5) Über Beschwerden gegen den Widerruf einer vorläufigen Beauftragung 
entscheidet das Kollegium. über die Beschwerden gegen den Widerruf einer
Vokation entscheidet der Rechtsausschuß der Pommerschen Evangelischen
Kirche.

§7

Die Durchführungsbestimmung uitt mit dem 21. Juni 1994 in Krafi:. Sie 
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wird mit der Vok:uionsordnung überprüft. 

Greifswald, den 21. Juni 1994 (LS.) Das Konsistorium 
!-Luder 
Konsistorialpräsidem 

Nr. 2) Bildung einer Arbeitsgruppe „Konfirmation" 

152 

Die Kirchenleirung hat am 8.7.1994 zur Konfirmandenarbeit folgendes 
beschlossen: 

Die Kirchenleitung beauftragt den Landespfarrer für Fonbildung und den 
Landeskatecheten, eine 

Arbeitsgruppe „ Konfirmation" 

zu bilden. 

Die Arbeitsgmppc soll Leitlinien für die Konfirmarionspra:cis m,d den 
Konfirmanden- bzw. Taufunterricht erarbeiten, Matetialien, Lehrpläne und 
Konzepte aufarbeiten, zugänglich machen oder neu erstellen und das Ge
spräch darüber in den Pfurrkonventen fuhren. 

Die Kirchenleirung erwartet einen Bericht über den Stand der Arbeit im 
Frühjahr 1995. 

l.\erger 
Bischof 

An die Mitarbeiter im Verkündigu.ngsdien5t und die Kirchenältesten 
in unserer Kirche 

Liebe Schwesrern und Brüder! 12.7.1994 

Vor einigen Wochen wurden die Konfirmanden dieses Kirchenjahres konfir
miert. Ist damit mehr geschehen, als daß in kirchlicher Form der lJbergang 
von der Kindheit zun1 Jugendlichen - bzw. Erw-achsenendasein begangen 
wurde? Diese Frage hat mich beschäftigt, solange ich selbst getauft und 
konfirmiert habe. Sie bedrängt mich jetzt als Bischof noch mehr. Ihnen wird 

· es ähnlich gehen.

Für allen liebevollen und sorgfältigen Dienst in der Kinderarbeit ist zuerst 
herzlich zu danken, Ich weiß und sehe gelegentlich selbst, wie phantasievoll'
der oft schwere Dienst in Christenlehre und Konfirmandenunterricht getan
wird.

Erfi-eulich und stärkend sind alle Kinder, die gern zum Unterricht kommen,
und das sind nicht wenige. Aber doch längst nicht alle kommen mit Lust, 
Liebe und frommer Neugier. F.inigc werden mitgebracht, andere werden 
geschickt, wieder andl:re folgen zunehmend seltener einer vorgegebenen 
Ge<-vohnhe,t. Manche haben einnch ihr Fest und die zu etwarcenden
Geschenke im Auge. Das alles kann ein durchall5 möglicher, naheliegender
.A.alaß für die Kon.firmation sein, aber es ist weder eine notwendige, noch gar
die zureichende Bedingung. Es kommt also darauf an, was durch un.s und
unseren Unterricht inhaltlich und menschlich geschieht, damit die Konfir
manden wissen und verstehen � was es mit der Taufe und ihrer
Berufung zum Christsein auf sich hat. Ob und wie sie es aufnehmen, erfidrren
und crgreifan, bleibt abhängig vom Heiligen Geist, aber dieser will nieman
den berufen, erleuchten und heiligen ohne das äußerliche Won des Evange
liums. Das ist kurz und klar im Kleinen Katechismus vom M. Luther gesagt
und erklärt. Wird dies gelehn, gelernt und bedacht?

Leider muß ich daran zweifeln. Beim ersten und zweiten Examen tritt zutage, 
daß selbst künftige Pfam:rinnen und Pfarrer den Kleinen Katechismus nicht
verläßlich kennen. Wie können sie anderen erschließen, was ihnen selbst
unerschlossen, ja sogar unbekannt ist. (Hat dazu der Rahmenplan mit seiner
problemorientierten Ausrichtung und der Ablehnung von Lernstoffi:n beige
aagen, ; wie wirkt sich die Ansicht aus, im Untqricht gehe nur, was Spaß
mache?; kommen der Katechismus und andere Bekenntnisschriften im
Studium vor oder wird dergleichen - weithin offenbar ohne Grund - einf.i.ch
vorausgesetzt?)
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Luthers Wone von 1529 in der Vorrede: zum Großen Katechismus gelten 
wohl auch h�ute. Ich zitiere: 
"Daß wir den Katechismus so fest treiben, und zu treiben sowohl begehren 
als bitren, dazu haben wir nicht geringe Ursachen, denn wir sehen, daß leider 
viele Pfarrer und Prediger <larin sehr "-dumig sind und verachten beides, ihr 
1'\mt und die Lehre: einige aus großer, hoher Kunst; andere aber aus lauter 
Faulheit. Und obwohl sie alles, wa.� sie lehren und predigen sollen, jetzt so 
reichlich, klar und leicht vor sich haben, sind sie nicht so fromm und redlich, 
daß sie dies alles ansehen nnd lesen. Das Volk, leider, achtet das Evangelium 
sowieso allzugering, so daß wir nichts sonderliches ausrichten, wenn wir auch 
allen Fleiß aufwenden würden; was soll erst werden, wenn wir lässig und faul 
sein wollen .. .' 
Obendrein schlägt mir zu das schändliche Laster und heimlich böse Ge
schmeiß der Sicherheit und des Überdrusses, so daß viele meinen, der 
Katechismus sei eine ..:in.fache, geringe Lehre, welche sie mit einemmal 
überlesen und dann alsbald können sie das Buch in die Ecke werfen und 
.schämen sich, mehr darin zu ben. Das wiII ich aber fur mich sagen: kh bin 
auch ein Doktor und Prediger, ja so gelehn und erfahren als die alle sein 
mögen, die solche Vermcssenheirund Sid1erhcir haben: und <loch tue ich wie 
ein Kind, das man den Katechismus lehn, und lese und spreche aud1 von 
Wort zu Won des Morgens, und wenn ich Zeit habe, die zehn Gebote, den 
GL1Uben, das Vaterunser. Und muß noch tär,lich dazu lesen und stüdicren., 
und kann dennoch nicht bestehen, wie ich gerne wollte, und muß ein Kind 
und Schüler des Katechismus bleiben, und bleib'., auch gerne. 
Darum bine ich abermals alle Christen, besonders aber ilie Pfarrer und 
Prediger, sie wollten täglich lesen, lehren, denken und dichten und nicht 
ablassen. Werden sie solchen Fleiß aulwenden, so will ich ihnen versprechen, 
und sie sollen auch inne werden, wdche Frucht sie erlangen werden, und wie 
feine Leute Gott aus ihnen machen wird, so daß sie mit der Z<:it selber fein 
bekennen sollen, daß je länger und mehr sie den Katechismus treiben, je 
weniger sie davon verstehen und desto mehr daran zu lernen haben, und es 
wird ihnen, als den I luhgrigen und Durstigen, dann ailcrerst recht schmck
ken, was sie jerzt vor großer Fülle und Überdruß nicht riechen mögen. Da 
gebe Cott seine Cnade zu, Amen." 

Lesen Sie bitte selbst weiter. Wir sehen und erleben - ratlos und mit 
Schmerzen -, wie sich bis tief in umere Gemeinden hinein der reinste 
Analphabetismus hin.sichtlich der christlichen Lehre ausbreitet. 

Die Kirchenleirung hat Entwürfe meines Briefes mehrfach diskutiert. Einig 
waren sich alle darin: wir kommen nicht ohne ein Minimum von Lern- und 
Merkswff aus. Umerschied.lich wurde beurteilt, wie umfangreich oder 
begrenzt er sein müßte. Und immer wieder war die Sorge spürbar, ob nicht 
;ede Vorgabe die Mitarbeiter bloß verärgert oder tiefer entmutigt. Das · 
möchte niemand. Bitte glauben Sie mir. daß wir sorgsam nachgedacht haben 
und sehen, wie schwierig, fut wund vieles auf diesem Feld ist. Dennoch ist 
die Kirchenleirung eben.so wie ich selbst überzeugt: Christenlehre w1d 
Konfirmandenunterricht sind grundlegend bedeutsam und neu zu ordnen, 

Dies Kirchenleirung hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzuset:un, die 
Eimelheiten his zum Frühjahr 1995 erarbeiten soll. Jem jedoch war bereits 
klar, daß wir überzeugt sind: Luthers Katechismus ist wiverzichrbar, und die 
.d.cru:Imo. Bauptstücke des Klei.nm.Ka_�ismus mit M. Luthers Erklmm.: 
gs!I sind m lehren und zu lernen, möglichst auch auswendig. HinfülHcnd, 
erläuternd, anwendend kann urul soll gern mehr geschehen, aber es dazf nicht 
weniger als dies geschehen, Dabei ist zu berücksichtigen, in welchem Alter die 
Kinder leicht lernen urul wann es eher angebracht ist, Gelerntes auszulegen 
und kritisch zu bedenken. Wegen der großen altersspemischen Unterschiede 
sollte gut aufeinander abgestimmt werden, was wann in Christenlehre und 
Konfirmandenunterricht geschieht, In allem gilt: nur Liebe zu den Kindern 
und freundlicher Ernst verankern Gelerntes im He�. Darum geht es. 

Die Gemeindekirchenräte mögen bitte darüber beraten. Sie sind ja gemein
sam mit den Pfurrern, Katecheten und Kantoren verancwonlich. Unterstüt-
7.ell Sie sich bitte gegenseitig und sehen Sie da.rauf, daß der Kleine Katechis
mus unterrichtet wird. Ebenfalls ist bei Visitationen hierauf zu achten, 
Es erscheint mir nötig und sinnvoll, wenn auch sonst in gemeindlichen 
Zusammenkunften der lutherische Katechismus aufgefrischt urul überhaupt 
erst bekanntgemacht wird, 
Manche sagen, die Erklärungen Luthers sind zeitbedingt und deshalb un• 
brauchbar. Stimmt das wirklich? Gibt es nicht ausreichend theologische 1111d 

katechetische Hil&mittel, um den Gehalt der Erklärungen heute zu vermit
teln. Vor längerer Zeit habe ich in die Pfarrainrer das Buch .. Denk mal nad1 

... mir Luther" gegeben, einen von vielen Versuchen, den Kleinen Katechis
mus jungen Menschen nahe zu bringen. Der Große Katechismus emfultet -
schön wid frnch, wie ich finde - auch den Kleinen Katechismus, Außerdem 
weise ich die Pfarrerinnen und Pfarrer hin auf die kleine, aber inhaltsreiche 
und grümlliche Sdnifc von E. B erms .Luther,, Auslq,,ung des Dritten 
Artikels" und auf seinen Aufsatz "Was geschieht, wenn Christen beten?" 
(Aufsarzband „Offenbarung und Glaube" 1992.). Diese Schriften sind trorz 
der erwa.s mühsamen, fremdwortreichen Dikrion ein systematischer Sdtlüssel 
zum Katechismus. 

Was ich Ihnen hier schreibe und was die Kirchenleitung beschlossen hat, ist 
ein Versuch, da.s in unseren Kräften Stehende zu tun. um verantwortlich zu 
konfirmieren und zur Taufe zu führen. Sofern dies geschieht, dürfen wir 
hoffen, daß der Heilige Geist auch das Seine rut, um lebendigen Glauben zu 
wecken. 

Möge der Urlaub so erholsam werden, wie der Sommer warm und sonnenhell 
zu werden verspricht und seien Sie in herzlicher fürbitte für alle Arbeit in den 
Gemeinden freundlich gegrüßt! 

Ihr E. Berger 

Nr. 3) Beistand ist nötig, nicht Widerstand 
• Thesen zum »Kirchenasyl" -

Konsistorium 
D 30914-52/94 

Greifswald, den 10.10.1994 

Nachstehend veröffentlichen wir eine Pressemitteilung des Rares der EKD 
vom •)./10.9.199,1. 

Für das Konsi,rorium 
Dr, Ehricht 
Oberkonsistorialrat 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter Vorsitz von 
Landesbischof Ür. Klaus Engdhardt h.1t in seiner Sirrnng am 9./10.9. l 9'M 
in Hannover die folgenden Thesen verabschiedet: 

Beistand ist nötig, nicht Widerstand 
Thesen zum „Kirchenasyl" 

Die folgenden Thesen sollen verdeurlichen, worauf es in der öffentlichen 
Auseinandersetmng um das „ Kirchenasyl" innerhalb eines demokratischen 
Rechcsstaates ankommt. 

1. Es gibt eine christliche ßeistandsplicht.

Beistand Rir Rcdrängte ist Christenpflicht. Daran läßt die Bibel keinen 
Zweifel. Solche Pflicht gilt auch gegenüber Menschen, die sich durch 
Ablehnung ihres Asylgesuches und die danach anstehende Abschiebung an 
Leib und Leben bedrnht sehen und sich deswegen um HilfesrelJung an 
einzelne Christen urul Bürger, ein Pfurramt, eine Kirchengemeinde oder die 
Kirche wenden. 

2, Beistand ist kein Widerstand gegen die Rechtsordn1111g. 

Beistand durch Gewährung von Unterkunfr und Betreuung sowie Rechimil
fe oder öffentliche Appelle wr Au&chiebung des Vollzugs der Abschiebung 
oder zur Korrektur der Abschiebeverfügung richten sich als solche nicht gegen 
die Reditsordnung. Den verantwortlichen Politikern und Behörden mögen 
solche Hilfen und Proteste ungelegen sein, Rechtswidrig sind sie nicht. 

3, Nicht die Kirche, nur der Staat kann Asyl gewähren. 

»Kirchenasyl" als eine eigene Rechtsinstirution gibt es in der Bundesrepublik
Deutschla.nd nicht. Die Kirche nimmt ein solches Recht nicht in Anspruch.
Sie dazf auch nicht den Anschein eines solchen. Rechces erzeugen durch ein
Verhalten, mit dem die Scheu staatlicher Organe vor dem Vollzug rechtmä-
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ßiger Maßnahmen in kirchlichen Räumen ausgenutzt werden soll. Ziel des 
Beistandes ist es vielmehr, für Zuflucht suchende Menschen in der Bundes
republik Deutschland, nicht in der Kirche, die Gewährung des Asyls oder 
eines anderen Aufenthaltsrechts zum Schutt vor besonderer Bedrohung doch 
noch zu erwirken. Nur der Staat kann ein solches Recht gewähren. 

4. Beistandshandlungen zielen auf die Überprüfung von Abschiebe
entscheidungen in konkreten Einzelf!illen.

Gemeinden oder einzelne Christen beteiligen sich an dem Bemühen, in 
konkreten Einzelflillen, in denen die staatliche Handhabung des geltenden 
Rechts diesem nicht· gerecht zu werden scheint, eine Überprüfung der 
swtlichen Anordnung zu erwirken. Eine solche Oberprüfung ist geboten, 
wenn befürchtet werden muß, daß die 1\syl suchende Person im Falle der 
Abschiebung an Leib und Leben bedroht ist. In Einzelrallen sind abgescho
bene Flüchtlinge Opfur schwerer Menschenrechtsverletzungen geworden. 
Dies führt zu einer Spannung zwischen dem im christlichen Gewissen, 
gebotenen Beistand und der staatlichen Anordnung. Die Betreuung von 
Ausländern, denen Abschiebung droht, und die Fürsprache zu ihren Gunsten 
sollen nicht das Recht außer Kraft setzen, sondern dazu beitragen, daß 
Gerechtigkeit im Einzelfäll geübt wird. Von kirchlicher Seite kö1111e11 z.B. 
aufgrund ökumenischer Kontakte, zusätzliche Erkenntnisse über die Situati
on im Herkunftsland des Flüchtlings gegeben werden. Dies hilft dem Staat 
bei der Erfüllung seiner schwierigen Aufgabe, das geltende Recht anzuwen
den. 

5. Beistand ist Abhilfe im einzelnen Notfull, nicht Mittel zur Änderung der
Rechtsordnung.

Mit der Betreuung von Schützlingen und der Fürsprache für sie wird die 
Legitimität der Rechtsnormen und ihrer Anwendung nicht in Frage gestellt. 
Mit der gewährten Hilfe soll die Bedrohung im Einzelfall abgewendet 
werden. Asyl suchende Menschen oder von Abschiebung bedrohte Men
schen dürfen aber nicht für eine Revision der Geseczeslage instrumentalisiert 
werden. Gleichwohl können diese Einzelralle auf Mängel in der allgemeinen 
Rechtslage oder bei einzelnen Gesetzesregelungen hinweisen, ·die dann mit 
dem Ziel einer Änderung zum Gegenstand öffentlicher Kritik und Auseinan
dersetzung gemacht werden müssen. Dabei ist auch die Kirche auf Über
zeugungsarbeit durch einleuchtende Argumente angewiesen. Einen besonde
ren Anspruch, die Berücksichtigung ihres Standpunkts einzufordern oder 
durch eigenmächtiges Handeln zu erzwingen, hat sie nicht. 

6. Gewissensbedingte Rechtsverletzung kann nur persönlich verantwortet
werden.

Wo Hilfe in rechtswidriger Form, etwa durch Verstecken vonAusländern vor 
den Behörden, gewährt wird, darf nicht die Kirche als handelnde oder 
verantwortliche Institution in Anspruch genommen werden. Wer bei seiner 
Hilfe für Bedrängte nach ernsthafter Prüfung der Sach- und Rechtslage aus 
Gewissensgründen gegen gesetzliche V erboteverstößt, muß das allein verant
worten und die Folgen seines Handelns selbst tragen. Die Bereitschaft, sich 
dem Vollzug im Wege des zivilen Ungehorsams zu widersetzen und die 
rechtlichen Konsequenzen dafür zu tragen, ist dann und nur dann als 
Gewissensentscheidung zu respektieren, wenn sie das Ziel hat, an Leib und 
Leben bedrohten Menschen zu helfen. Die Kirche kann solche Entscheidun
gen weder anstelle der einzelnen Christen treffen noch zu ihnen aufrufen.Wer 
die Kirche oder eine bestimmte Gemeinde in den Rechtsbruch hineinziehen 
will, begründet damit Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner persönlichen 
Gewissensemscheidung und an seiner Bereitschaft, die Folgen seines Han
delns auf sich zu nehmen. 

7. Die Kirche respektiert und schürzt ein in Gottes Wort gebundenes 
Gewissen.

Auch Christen, die aus Gewissensgründen bei ihrer Hilfe für Bedrängte gegen 
gesetzliche Verbote verstoßen, haben Anspruch darauf, daß ihre Kirche sie in 
Gebet und Seelsorge begleitet und ihnen Respekt und Schutt nicht verwei
gert. Dies kann darin zum Ausdruck kommen, daß sie für die gewissenhafte 
Prüfung der Entscheidungen über Rechtsverletzungen zur V erfugung steht, 
für die grundsätzliche Möglichkeit solcher Entscheidungen öffentlich eintritt 
und im Konfliktfall durch Vermittlung unter den Beteiligten zu einer 

menschlichen und angemessenen Lösung beittägt. 

8. Wer die Rechtsordnung umzusetzen hat, darf deswegen nicht motalisch 
abgewertet werden.

Kirchengemeinden und auch einzelne Christen, die sich zur besonderen 
Betreuung und Obhut für Flüchtlinge entschließen, sollten die Vorausset
zungen dafür sorgfliltig prüfen und offen mit swtlichen Stellen und Verant
wortlichen erörtern. Kirchliche Appelle zur Erhaltung des Asylrechts sind 
wiederholt mit dem Eingeständnis· verbunden gewesen, daß dann auch 
Abschiebungen der Nichtberechtigten hingenommen werden müssen. Da
mit würde es sich nicht vertragen, wenn in der Praxis Abschiebungen generell 
als unakzeptabel uod unmotalisch bekämpft werden. Christen und ihre 
Gemeinden sollten alles vermeiden, womit kirchliches Ansehen für ein 
Vorgehen benutzt wird, mit dem die über Asylanträge und Aufenthalts
begehren Entscheidungen moralisch abgewertet und �usgegrenzt werden. 

9. Es geht nicht um einen Grundsatzstreit zwiS<"hen Kirche und Staat.

Das Asylrecht und seine Anwendung sind stets das Feld von Spannungen in 
dem Bemühen um das rechte. Maß gewesen und werden es bleiben. Davon 
sind viele Gruppen und Kreise der ganzen Gesellschaft betroffen. Christen 
und Kirchen beteiligen sich selbstverständlich am Bemühen um Gerechtig
keit und Barmherzigkeit. Sie rtagen auch damit ihren besonderen Teil zu 
einer gerechten und menschlichen Ordnung im Staat bei. Meinungsverschie
denheiten in Einzelrallen sind dabei mit wechselseitiger Bereitschaft zur 
Verständigung zu klären. Das Thema .Kirchenasyl" darf nicht zu einem 
grundsätzlichen Konflikt über das Verhältnis von Kirche und Staat gemacht 
werden. 

10. Hilli,bereitschaft für Bedrängte ist Zeichen der Hoffnung.

Beistand und Hilfe für Flüchtlinge sind eine weltweite Herausforderung. Der 
Beistand für von Abschiebung bedrohte Ausländer darf darum nicht nur als 
Rechtsproblem abgehandelt werden. Für solche Beistandshandlungen und 
den damit verbundenen zeitlichen Aulschub muß im Rechtsstaat um seiner 
Vertra�enswürdigkeit willen Raum sein. Selbst wenn mit ihnen Konflikte 
verbunden sind, bringen sie doch stets menschliche Zuwendung und die 
Bereitschaft zum aktiven Einstehen für Schwache und Gefährdete zum 
Ausdruck. Der Beis.tand fü1 Bedrängte hat für Christen nicht nur eine soziale, 
sondern auch eine geistliche Dimension. Die Menschen, die oft mit hohem 
persönlichen Einsatz Flüchtlingen i� ihrer bedrängten Lage beistehen, ver
dienen Respekt und Anerkennung. Ihre Hilfen sind Zeichen der Hoffnung 
angesid1ts verbreiteter Teilnahmslosigkeit und Härte gegenüber dem Schick
sal der Fremden in unserem Land. 

OKR Peter Kollmar 
Pressesprecher der EKD 
Hartnover, den 10. September 1994 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen 

C. Personalnachrichten
Entsandt:
Pfarrer Gunther Schulze zum 1. April 1994 als Pf.irrer in die Pfurrscelle 
Zirchow, Kkr. Usedom. 

Pfarrer Stdim Boldt zum 1.9.1994 in die Kreisschulpfurrstelle Pasewalk, 
Kkr. Pasewalk. 

Pfarrer Martin Jürgens zum 1.9.1994 in die Pfurrstelle T eterin, Kkr. Anklam, 
und in die Schulpfurrstelle Anklam. 

Pfarrerin Susanne Jürgens zum 1. Oktober 1994 in die Plarrstelle Blesewin, 
Kkr. Anklam. 

Pfarrer Hans-Matthias Kischkewitz zum 1.9.1994 in die Pfarrstelle Alten
treptow, Kkr. Altentreptow. 
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Pmmt Matthias Scbm.idt zum 1.9.1994 in die Pfarrstelle Greifswald, 
Christuskirche II, Kkr. Grei&wald-Stadt. 

In dm Ruhestand ptreten: 
PastorinAnnem:Reuter,-Dranske, Kkr.Bergen,rliclc.wirkendzum 1.9.1993, 
auf Grund von Invalisierung. 

Ventorbem 

Kirchenverwaltunpoberrat i.R. Ernst Wiener, &üher Büroleiter des KollSi
storiums, am 16. Oktober 1994 im Alter von 83 Jahren, zuletzt wohnhaft in 
Rorenbwg (Wünune). 

KarlBluhm im Alter von 82 Jahren, zuletzt wohnhaft in Zilssow, &üher tätig 
als Kirchendiener in UeckennOnde. 

D. Freie Stellen
Die Pf.urstelle St. Jakobi/ Heilgeist II in Stralsund wurde zw Wiederbeset
zung fllr den Z.CitraWn von 3 Jahren freigegeben. Da die Wiederbesetzung 
zum 1. September 1 994 dwch Enuendung erfolgt ist, wurde von einer 
Ausschreibung Abstand genommen. 

E. Weitere Hinweise

Nr. 4) Tddomecborge Vorpommern 

Für Mitteilungen und Einladungen sowie jeglichen Schriftverkehr 6ir die 
Telefonseelsorge Vorpommern und Dienstpost an mich bitte ich dantm, 
unsere Geschäfustellenadresse zu benutzen. Die Post, die über das Diakoni
sche Werk an uns geschickt wird, hat dann oft einen langen Weg! 

Unser Büro ist unter der Tcl.-Nu.mmer 89 74 66 zu erreichen, gefu:t werden 
kann unter der Nummer 89 75 83. 

Unsere PostanSChrift. dies ist die einzig offizielle Postanschrift! - lautet 

Teleronseclsorge Vorpommern 
PosdFach 238 
17461 Greifswald 

Das Büro ist täglich von Fmu Eisen.löffel von 8.00 • 15.00 Uhr besetzt. 

U. Wegmann
Pastorin

Nr. S) Pfartmllcnbaeczung Paris 

In der Deutschen Evangelischen Ou-istuoorche in Paris sind zwn 1.9.1995 
eineinhalb Pfarrstellen zu besmen. Der Kirchenvorstand sucht ein in di:r 
Zu.mnmenarbcit erprobtes und auf Ungewohntes neugieriges 

PEmen,hepaar ßir Paria. 

Jwf Sie warten: 

... ein Gom:sdienst. di:r die Mim: der Gemeinde bildet. 
eine vieU!tltige Gemeindea.i:beit • vor allcrn mit Frauen und jungen :Erwac,h,, 
senen, ein großer Bccwf an Seelsorge und Beramng; 

.•• eine selbständige und traditionsreiche Gemeinde, die sich auf den p=n 
Pariser Großmwn vuteilt. · 
ein kooperativer Kirchenvorstand, einige Haupt• und viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter, eine schöne Kirche.die noch in diesem Jahr 100 Jahre alt werden 
wird, ein großzügig-es Gemeindehaus und ein interessanres ökumenisches 
Umfdd; 

... eine geräumige Stadtwohnung, die fünf Minuten von einer französischen 
und ftln&ig von der Deutschc:n Schule entfernt liegt 

- sowie eine aufregende Stadt.

Grundkeontnisse der französischen Sprache werden erwartet. Ei:ginzend ist, 
zw Vorbereitung vor Dienstantritt, ein Inensiv-Spmchlrurs in Frankreich 
vorgesehen. 

Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufordern beim 

Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung Ill 
Postfach 2102 20 
30402 Hannover 
Tel. (0 5 11) 27 96 - 1 27 oder - l 28 
Fax (05 11) 27 96 - 7 17 

Bewe� 30.11.1994 (Eingang im Kirchenamt der EKD) 

Nr. 6) Amlandsdicmt in der E-.ange1iKhea Synode Deuoche Sprache 
in GroSbriwuaien 

P&rrstelle Nord-gland 

In Nordostengland ist die Pf.urstelle in den beiden ev.-luth. Gemeinden 
deutscher Sprache Nc:wcastle upon Tyne und Middlesbrougb- mit Diensaitz 
in Nc:wcastle ab 1.6.1995 neu zu beseaen. 

Gesucht wird ein/e Pfarrer/in 6ir 6 Jahre, der/ die Gemeindeemhrung besitzt 
und Freude an der Seelsorge hat. Er/Sie sollte kontakdlihig, ökumenisch, 
aufgeschlossen und theologisch gut fundiert sein. 

Eine wichtige Aufgabe wird es sein, verstreut lebende Gemeindeglieder zu 
besuchen und neue Gemeindeglieder zu gewinnen. Neben seinem/ihrem 
Gemeindedienst nimmt der/die Stelleninhaber/in synodale Aufgaben im 
Bereich der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen _wahr. 
Die zu erwartende strukturelle und personelle Veränderung im Bereich der 
Evangelischen Synode Deurscher Sprache in Großbritannien (29 Gemein
den, 10 Pfarrämter) macht eine Zurlistung Ehrenamtlicher, die zunehmend 
Aufgaben aus dem pfarramtlichen Dienst übernehmen, dringend nötig. 
Weiterhin ist die verantw0nliche redaktionelle Mitarbeit am synodalen 

· Monatsblatt .Der Londoner Bote� mit der Pwrstelle verbunden.

Führerschein ist VonuisKtzung. Ein Dienst-PKW wird gestellt.

P&rrstclle London-Nord 

In London ist die Pf.urstelle London-Nord ab 1.11.1995 für eine Dienstzeit 
von zunächst 3 Jahren wieder zu besetzen. 

Zum Pfarramtsbereich gehören die Deutsche Evangelisch-Lutherische St.
Marien-Kirche/London, die Deutsche Lutherische St.-Georgs-Kirche/Lon
don und die Deutsche Evangd.iKh-Luthcrische Gemeinde St. Albans/Luton. 
Die Pfamtelle wird dwch Gemeindekirchenwahl besm.t. Das geräumige 
P&rrhaus mit kleinem Garten liegt verkehagünstig iµid ruhig in London-
Hampstead. . � 

Gesucht wird ein Pwrer/eine Pf.irrerin, di:r/dic Freude an der Seelsorge an 
den vorwiegend älteren Gemeindegliedern hat und zur Arbeit mit �einen 
Gruppen bereit ist. Es bietet sich ein weires Sprektrum ökumeruscher 
Kontakte. Der/die Bewerber/in muß auf das lutherische Bekenntnis ver
pßichtet sein. 

Englische Sprachkenntnisse sindnotWcndig. Zw Vorbere�tungvor J?ie�
tritt gehört-wenn c;rforderlich - ein Intensiv-Sprachkurs In Großbnt:inmen .
Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufordern beun 
Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung Ill 
Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 
Tel.: 0511 / 2796-127 oder 128 
Fax: 0511 / 2796-7 17 
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Bewerbungsfrist: 31.10.1994 (Eingang im Kirchenamt der EKD) 

F. Mitteilungen für den Kirchlichen Dienst
Nr. 7) Stellungnabrn" zu Konfirmation nudJugendwcihe

Unter Federflihrung der Außenstelle des Kirchenamtes ist im Kreis der 
Erziehungsreferenten der östlichen Gliedkirehen eine Stellungnahme erar
beitet worden, die durch die ungebrochene Akzeptanz der Jugendweihe in 
den ostdeutschen Bundesländern veranlaßt ist, jedoch auch auf die für die 
Kirche sich daraus ergebenden neuen Herausforderungen eingeht. 

Das Vorum stellt keinen Besehlußtext dar. Es ist als Empfehlung an die 
Landeskirchen gedacht. Diesen steht es frei, den Text je nach Bedarf und 
eigenem Ermessen zu verwenden. 

Im Blick auf die wieder beginnenden Vorbereitungsveranstaltungen zur 
Jugendweihe bzw. Jugendfeier, aber auch angesichts der bevorstehenden 
Synodaltagungen erschien es ratsam, den Gliedkirehen den Text zum jettigen 
Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. , 

Dr. Z.Cddies 
EKD Kirchenamt Außenstelle Berlin 

Begleiten im Übergang 
Konfirmation und Jugendwwie in veränderter Situation 

Auch nach dem Ende der DDR macht die Jugendweihe weiter von sich reden. 
Dabei haben sich auch für sie die Bedingungen erheblich geändert. Die 
Jugendweih� wird nicht mehr staatlich gestützt und gefördert. Sie behauptet 
sich in den neuen Bundesländern trotzdem fust ungebrochen. Auch in den 
alten findet sie .zunehmend Beachtung. Jugendweihe wird inzwischen von 
mehreren Trägem mit verschiedenen Programmen und unterschiedlichen 
Namen angeboten. *} Nach den veröffentlichen Zahlen nimmt von dem 
jeweiligen Jahrgang mehr als die Hälfte der Jugendlichen an Jugendweihe 
oder Jugendfeier teil. Dies geschieht nunmehr ohne Nötigung. auf eigenen 
oder auch dterlichen Wunsch, innerhalb einer Alters- oder Klassengruppe, 
jedenfalls ohne staatlichen oder gesdlschafclichen Druck. 

Die auffiillige Akzepwiz der Jugendweihe fordert dazu heraus, nach Hinter
gründen, Zusammenhängen und Konsequenzen dieser Enrwicklung zu 
fugen. Für die Kirchen ist sie auch Anlaß, sich erneut auf ihre Aufgaben zu 
besinnen. 

1. Der gesdlschafcliche Kontext der Jugendweihe

1.1. Die nach der Wende in den ostdeutschen Bundesländern kaum verrin
gerte Nachfrage nach der Jugendweihe hängt mit ihrer Geschichte in der 
DDR zusammen. Dort wurde sie in den 50er Jahren zunächst als bewußt 
gegen die Konfirmation gerichtetes atheistisches Programm eingeführt. 
Danach und bald deutlich überwiegend wurde sie als Instrument genutzt, um 
Jugendliche an Staat und Gesdlschaft des Sozialismus zu binden. 

1.2. Die mit der Jugendweihe verbundene ideologische Indoktrination blieb 
weithin ohne Erfolg. Trotzdem gewann die Jugendweihe in der Bevölkerung 
zunehmend an Resonanz. Für sie waren dabei weder die wdtanschaulichen 
Vorgaben noch die damit verfolgten Absichten maßgebend. Die Jugend
weihe hat für sie vor allem als Passagerirus an der Schwelle des Übergangs vom 
Jugend-zum Erwachsenenalter Bedeutung erlangt. Darin liegt auch heute das 
entscheidende Motiv für die Beteiligung. 

') Die JUß':�ihe wird von dct lrucr=eng,:mcinschaft Jugendarbeit und Jug,:ndwdhe c.V, 
vcnruttelt,cileS1chausdcmDDR-ZcntruawschußllirJugcndwdhccntwickelt hat. Der Humani.ttischc 
Ycrb.nd Dcutschl

"."
ds (�r Ftcidenkcrvcrbandin Berlin-West) bietet eile Jugendfeier.,;, Er;., wie 

� die �tcn:sscngcmcnschaftc1ne Dachorganisation, die in verschiedenen Bundesländern selbsuränd..ig 
arbeitende Landesverbände gegründet hat. Ein weiterer Anbieter ist der nach wie vor bestehende 
F.rcidenkerv(:rband mit S.itz. 1n Dortmund. 
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1.3. Die Jugendweihe hat sich damit als erstaunlich wandlungs&hig erwiesen. 
Ihre atheistischen Wurzeln, die offene Kirchenfeindlichkeit und die ideolo
gische Indoktrination sind in den Hintergrund getreten und kaum noch 
erkennbar. Die Jugendweihe hat auch die tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Veränderungen seit 1989 überstanden, indem sie sich einem gleichbleiben
den menschlichen Bedürfnis angepaßt hat. Offenbar ist nur noch der Begriff 
von Bedeutung, der für die BeLCichnung des Passagerirus gebraucht wird. 

2. Bedürfuis nach V ergewisserung im Übergang

2.1. An der Akzeptanz der Jugendweihe wird deutlich, daß an der Schwelle 
des Übergangs vom Jugend- zum Erwachsenenalter ein Bedürfuis nach 
ritueller Gestaltung besteht. 

2.2. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, erscheinen kirclillche Riten 
einer überwiegvnd konfessionslosen Gesdlshaft nicht mehr ohne weiteres 
geeignet; sie werden von ihr oft nicht einmal mehr wahrgenommen. Nicht 

• zuP.illig ist darum mit der wachsenden Emkirehlichung in den 60er und ?0er
Jahren der DDR der Jugendweihe bei gleichzeitiger Verringerung ihres
Verbindlichkeitsanspruchs die Funktion einer Schwellenhandlung zuge
wachsen.

2.3. Bisher gibt es neben Jugendweihe bzw. Jugendfeier und Konfirmation
kein weiteres Angebot, das dem Bedürfuis nach einer rituell gestalteten
Schwellenhandlung Rechnung trägt, obwohl dies in einer Gesdlschafr ohne
kirchliche Bindungen durchaus wünschenswert wäre.

2.4. Darum richten sich Erwartungen nach Orientierung und Vergewisse
rung beim Übergang in das Etwachsenenalter an die Institution der Jugend
weihe bzw. der Jugendfeier. Sie ermöglicht den Jugend.liehen zudem öffent
liche Beachtung und Anerkennung, aber auch Entlastung und Vertretung für
Eltern, die um feiern zu können, immer mehr auf Dienstleistungen angewie
sen sind. Auch die scheinbare Unverbindlichkeit kommt dabei den Interessen

· durchaus entgegen.

3. Aufgaben der Kirche

3.1. Die Akzeptanz der Jugendweihe ist nicht nur zu registrieren. Sie erfordert 
Aufmerksamkeit und auch Auseinandersetzung. Die Jugendweihe darf dabei 
nicht auf frühere Ideologiemuster festgelegt werden, bei denen sie inzwischen 
nicht mehr zu behaften ist. Kritik, die sich nur daran festmacht, trifft die 
Bewußtseinslage der Menschen nicht, die heute die Jugendweihe in An
spruch nehmen oder mit ihr sympathisieren, 

Auch wenn Jugendweihe und Jugendfeier sdbst nicht als Konkurrenz zur 
Konfirmation gesehen werden wollen, so sind sie faktisch doch ein Alterna
tivangebot. Indem sie den Menschen allein auf sich sdbst beziehen und ihn 
auf eine rein diesseitige Wdtanschauung orientieren, richten sie ihn auf ein 
Leben ohne Gott aus. Damit ist eine Grunddifferenz gegeben, die offen zu 
erörtern ist. Konfirmation und Jugendweihe sind auch heute unvereinbar. 

. W� mit Jugendfeiet oder Jugendweihe auch noch ein gegen die Kirchen
gerichteter Anspruch auf Vertretung der konfessionslosen Mehrheit in der 
Gesdlschaftverbunden, so führt dies zu einer Konfliktsituation, die als solche 
ebenfalls zu benennen ist. 

3.2. In der Nachfrage nach Passagehandlungen kommt andererseits ein 
�entares Bedürfnis nach Sinnsriftung und sinnvoller Gestaltung des 
ei�en:n ��ens zum ��ck.. Dieses Bedürfnis verdient keine theologische 
D1Skrimm1erung. Die Kirchen haben im Laufe ihrer Geschichte selber 
unterschiedliche Begleithandlungen für den Lebenszyklus der Menschen 
�usgebildet, um ihm in Gottes Heils- un,d Schöpfungshandeln seinen persön
lichen Ort zu geben. Auch die Konfirmation hat einen solchen Aspekt. Auch 
sie hat Elemente eines Passagerirus. Dies einzuräumen heißt nicht, sie zur 
christlichen Jugendweihe zu verfälschen. 

3.3. Die Kirchen stehen weiterhin vor der Aufgabe, Verständnis und Praxis 
der, Konfirmation angesichts· der veränderten gesellschaftlichen Situation
erneut zu überprüfen. Wo z.B. - anders als zur Zeit der DDR - vide Sinn
.Anbieter auf dem Markt für ihre Produkte werben, muß in den christlichen 
Gemeinden erkennbar werden, was sie anbieten, wofür sie einstehen und 
wdche Inhalte sie mit der Konfirmation verbinden. Es geht dabei nicht um 

http:5.h:z.1n
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einen isolierten, nur bedufsorientierten Akt, sondern um einen.ganzheitli
chen Prozeß .konfirmierenden Handelns". 

Diese Ein.sieht ist nicht einfach zu wiederholen, sondern neu zu konkretisie
ren. Unter Einba.iehung dcr vielhl eigen Erfahrungen mit <ler Konfirmanden
arbeit in den vergangenen Jahrzehnten sind Empfehlungen für die Gestalrung 
dieses Prozesses wirer den neuen Bedingungen dringend nötig. �11tarbeire
tinnen und Mitarbeiter brauchen nidir anders als früher eine intensive 
Berarung und Begleitung für ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

3.4. Was abi:r wird mit denen, die einerseits ohne jegliche kirchliche 
S01.ialisation sind und andererseits an den gewendeten J ugendweihefeiem 
n.ichcteilnehmen wollen? Wie kann ihnen das Zeugnis des Glaubens und eine 
daran ausgerichtete Lebensgestaltung so nahe gebracht werden, daß sie sich 
frei entscheiden können. 

Diese Fragen sind - zumindest für die östlichen Glie<lkirchen - nicht neu. 
Auch zu DDR-Zeiten haben sich konfes.sionslose Kinder und Jugendliche 
mit steigender T endem an Christenlehre und Konfirmandenarbeit beteiligt. 
Diese Entwicklung hält offen.sichtlich an. Umso mehr sind die bisherigen 
Erfahrungen es wert,. in das erneut notwendige Nachdenken über das 
V crsrändnis und Praxis der Konfirmation einbezogen zu werden. 

Kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen muß auch heute für 
„Quereinsteiger" offen sein. Sie sollen spüren, daß sie willkommen sind. Sie 
haben dort ihren Platz, weil es die Aufgabe dieser Arbeit ist, getaufte und 

. nidugetaufte Jugendliche aud1 i.n der Phase ihres Übetgmgs zum Erwachse
nen so zu begleiten, daß der Glaube an Jesus ChrisC\1$ für sie zur bleibenden 
Orientierung wird. Dies errordert und ermöglicht in der Gesralrung ein hohes 
Maß an Offenheit, ohne daß die Verbindlichkeit der Botschaft deswegen 
preisgegeben wird. Gerade dadurch wird die Arbeit mit Kindern und 
J ugendlid,en zu einem Ort, an dem christliche Freiheit glaubwürdig gelebt 
und erfahren werden kann. 

Berlin, den 20.9.1994 

Nr. 8) Wort zum Männersonntag, 16. Oktober 1994 

,,Die Schwachen stärken!" 

Das Jahteschema der Männerarbeit der Evangelischen Kird1ein Deutschland 
für 1994 lautct: "Wenn ich schwach bin, bin ich stark!" Ein zynisches Thema? 
Eine soziale Provokation? 

In der Welt wütet die Ideologie der Stärke·- Überall läßt die Macht der 
blanken Gewalt die Schwachen dieser Erde ihre Verlorenheit, ihr Aus
geliefertsein an die in der Geschichte übermächtig gewordenen Suukturen 
dcr Politik und der Wmschaft spüren. 

H eftl0/1994 
-------------

Die Starken malen das Bild von den Wachstumsraten in den neuen Ländern, 
von den blühenden Verhältnissen im Osten Deutschlands. Und die Lebens
wirklichkeit? 
Familien ohne reale Zukunfuchancen leiden snunm, ful.len in Depression, 
verlernen das Gespräd1 untereinander ... 
Männer ohne Arbeit, ohne Sdbstwerterfahrung, ohne Orientierung, venwei,. 
fdn, verlieren das Ziel ihres Daseins aus den Augen ... Jugendlichen, allein 
gelassen auf ihrer Suche nach Sinn und Erstrebenswertem, ohne klare 
Perspekriven, verfallen der Bereitschaft zur Gewalt oder der Apathie ... 

Doch die Starken bestimmen die Realität - die Schwachen werden zum 
Gegenstand ihrer Manipulation. Die Starken treiben den s01lalen Keil 
zwisch<:n Ost und West und behaupten, es sei Einheit •.. 

Die Leitidee von Stärke und Leistung bestimmt die W ck des Menschen - egal 
in welchem gesellschaftlichen System. Diese Idee hat uns Männern zur 11,iacht 
verholfen: 
,,Männer sind durch ein besonderes Dominanzstreben bestimmt - Uniform 
und Amt verstärken die es in besonderer Weise", (Arbeitsgemeinschaft 
kritischer Polizisten). Und die Folge/ 
Es sind die vermeintlich Starken, die an den Rand der Gesellschaft gedrängten 
Menschen durch Willkür und Gewalt ihrer geliehenen Stärke demütigen. 
Innerlich aber sind sie schwach. Leiden wir Männer nicht selbst an unserer 
eigenen Philosophie der Stärke - wessen Lebenswirklichkeit birgt sich nicht 
immer wieder Momente der Sd,wäche? 

Die Gestalrungskräfte unserer Gesellschaft - besonders in Politik und Wut
schaft- bedürfen der Erneuerung. Sie müssen das Leben und seine Erhaltung 
wieder in den Mittdpunkt ihres Wertesystems stellen. 

WJI Männer bedürfen in besonderer Weise solcher erneuernden Kräfte 
wiseres Selbstverständn,sses. Leben heißt, ein Leben mit der eigenen Schwä
che zu akz:cptieren, ohne sich ihr zu unterwerfen. Eine Auseinandersetzung. 
mit der Schwache, nicht ihre Verdrängung ist gefordert. Das bedeutet auch, 
anderen in ihrer Schwäche beizustehen: Solidarität mit den Unterdrückten, 
den Hoffnungslosen, den Benachteiligten! 

Sie in ihrer Schwäche anzunehmen, ihnen durch diese Annahme die Augen 
wieder zu öffnen für ihre Fähigkeiten und Stärken, sie zum Vertrauen in die 
eigene Kraft zu ermutigen und sie auch bei der .Erfahrung von Rückschlägen 
nicht allein zu lassen, das ist die Aufgabe, die uns gestellt ist. 

Kassel im Oktober 1994 

GünterApsd Jochen Wittenburg Martin Rosowski 
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